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Thema: 
»Alkohol« und Kriminalpolitik
• Verkehrsstrafrecht, »Rauschtat«, Vorsatz und Schuld
• Ein Blick nach Skandinavien
• Strafrechtspolitische Bedeutung des Alkohols
• Forschung zur Verkehrskriminalität
• Ansätze zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol

sich mit den dort herrschenden
Entscheidungsabläufen und Argu-
mentationsstrategien auseinander-
setzt, wird Reformziele erfolgsver-
sprechend verfolgen können. Im
Strafvollzugsdiskurs bilden bei-
spielsweise die Vorschriften des
Strafvollzugsgesetzes und die Struk-
turen und Abläufe der Institution
einen Diskussionsrahmen, der
nicht ignoriert werden kann. Aus
diesen Überlegungen wären zwei
Schlußfolgerungen zu ziehen:

Wer einen Beitrag zum Frauen-
vollzug allein unter dem Gender-
label plaziert, kann damit rechnen,
im Strafvollzugsdiskurs vernachläs-
sigt zu werden – das Verbleiben in
der Nische dürfte, wenn Verände-
rungen der Praxis beabsichtigt
sind, eine ungeeignete Strategie
sein. Insofern ist es wichtig, daß
Hannelore Maelicke ihre Ergebnisse
nicht nur in Buchform in der Reihe
»Gleichstellung der Frau« publi-
ziert hat, sondern auch in der Neu-
en Kriminalpolitik und in der Zeit-
schrift für Strafvollzug und Straffäl-
ligenhilfe.

Weiterhin sollten Untersuchun-
gen zum Frauenstrafvollzug den
rechtlichen Bezügen mehr Auf-
merksamkeit widmen, um Argu-
mentationshilfen für die Vollzugs-
praxis zu schaffen. Die genaue
Kenntnis des rechtlichen Rahmens
ist unerlässlich, will man konzep-
tionelle Vorgaben des Strafvoll-
zugsgesetzes einfordern und
Scheinargumente von Bedenken-
trägern entlarven. Die Praxis wen-
det das Gesetz vielfach zu statisch –
ohne Rücksicht auf die Besonder-
heiten der jeweils zu subsumieren-
den Sachverhalte – an; sie sollte
Entscheidungsspielräume konse-
quent mit Blick auf die zu bewälti-
genden Vollzugsaufgaben ausfül-

len, und zwar sowohl auf konzep-
tioneller und organisatorischer
Ebene, als auch bei der Rechtsan-
wendung im Vollzugsalltag. Die
zahlreichen unbestimmten Rechts-
begriffe und Ermessensermächti-
gungen im Strafvollzugsgesetz er-
möglichen eine flexible, auf die
strukturellen Besonderheiten des
Frauenstrafvollzugs und die beson-
deren Lebenslagen straffälliger
Frauen zugeschnittene Rechtsan-
wendung. (Ausführlich zu diesem
theoretische Ansatz und zu denk-
baren Beispielen seiner Umsetzung
Bernd Obermöller, Reform des
Frauenstrafvollzugs durch problem-
orientierte Rechtsanwendung, Ba-
den-Baden 2000.) 

Reformen des Frauenstrafvoll-
zugs sind derzeit kein Thema, sie
müssen durch eine effektive Öf-
fentlichkeitsarbeit zu einem ge-
macht werden. Daß Reform-
bemühungen bislang fast aus-
schließlich von Frauen ausgingen,
ist im übrigen ein Armutszeugnis:
Setzen sich für Gefangene nicht-
deutscher Herkunft nur Ausländer
ein, für alte Menschen im Strafvoll-
zug nur Rentner, für die Alphabeti-
sierung Gefangener nur Analpha-
beten?
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